
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG  Drucksache  17/7 
17. Wahlperiode 27. Okt: 2009     

Antrag 
 
der Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW 
 

Änderung der Geschäftsordnung des Schleswig-Holstei nischen Landtags 
 

        

Der Landtag wolle beschließen: 

 
 
Die Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtags vom 8. Februar 1991 
(GVOBl. S. 85), zuletzt geändert durch Beschluss des Landtags vom 27. Februar 
2008 (GVOBl. S. 140), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Nach der Verpflichtung der Abgeordneten werden für die Dauer der Wahl-
periode vier Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten sowie zwei Schrift-
führerinnen oder Schriftführer und für Letztere je eine Stellvertretung in ge-
trennter Wahl durch geheime Abstimmung gewählt. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

Scheiden die Präsidentin oder der Präsident, eine Vizepräsidentin oder ein 
Vizepräsident vor Ablauf der Wahlperiode aus, so hat die Alterspräsidentin 
oder der Alterspräsident unverzüglich die Neuwahl zu veranlassen; § 1 
Abs. 4 und § 3 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung. 

 
2. § 5 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

 
Ist die Präsidentin oder der Präsident verhindert, so wird sie oder er durch 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten der stärksten Oppositions-
fraktion vertreten. Ist diese oder dieser verhindert, erfolgt die Vertretung 
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durch die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten entsprechend der Rei-
henfolge der Stärke der Fraktionen. 

 
3. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Die ständigen Ausschüsse des Parlaments haben 13 Mitglieder. 
 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „, wenn ihre Partei bei der Landtags-
wahl fünf vom Hundert der gültigen Stimmen erreicht hat“ gestrichen. 

 
4.  § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
Klagen und Verfassungsbeschwerden, die beim Bundes- oder Landesver-
fassungsgericht anhängig sind und zu denen dem Landtag Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird, überweist die Präsidentin oder der Präsident 
unmittelbar dem Innen- und Rechtsausschuss zur Beratung. 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Christian von Boetticher    Wolfgang Kubicki 
und Fraktion       und Fraktion 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Robert Habeck      Anke Spoorendonk 
und Fraktion       und Fraktion 


